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Rechtsanwalt
Dr. Hans-Georg Schulze

von White & Case
Quelle: White & Case LLP

Grundstücksrecht. Zur Vermeidung von
Unsicherheiten im Rechtsverkehr kann ein
durch Wertsicherungsvereinbarung
angepasster Erbbauzins klarstellend im
Grundbuch eingetragen werden.

OLG Braunschweig, Beschluss vom
1. September 2025, Az. 2 W 808/25

Höhe des Erbbauzinses darf ins
Grundbuch eingetragen werden
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DER FALL

Die Antragstellerin ist Eigentümerin eines
mit einem Erbbaurecht belasteten Grund-
stücks. Ein Erbbaurecht berechtigt dazu,
auf einem fremden Grundstück ein Bau-
werk gegen regelmäßige Zahlung eines
Erbbauzinses zu unterhalten. Im Erbbau-
rechtsvertrag von 2004 wurde ein jährli-
cher Erbbauzins von 1.201,75 Euro zwi-
schen den Parteien vereinbart. Der Ver-
trag enthält eine Wertsicherungsabrede,
wonach die Anpassung des Erbbauzinses

bei Änderung des Verbraucherpreisindex
ummehr als 5% erfolgen soll. Mit notariell
beglaubigter Vereinbarung stellten die
Beteiligten im Jahr 2025 eine Anpassung
des Erbbauzinses auf 1.783,40 Euro fest
und beantragten deren Eintragung im
Grundbuch. Das Grundbuchamt lehnte
die Eintragung als „überflüssig“ ab. Dage-
gen legte die Antragstellerin Beschwerde
vor dem OLG Braunschweig ein.
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DIE FOLGEN

Das OLG gab der Antragstellerin Recht. Es
betonte, dass die Anpassung des Erbbau-
zinses durch die Wertsicherungsklausel
zwar automatisch wirksam wird und
grundsätzlich keiner Eintragung im
Grundbuch bedarf. Dennoch ist eine klar-
stellende Eintragung zulässig und sinn-
voll. Der Grundsatz, das Grundbuch nicht
mit unnötigen Einträgen zu überladen,
darf nicht zulasten der Rechtssicherheit

gehen. Kurze Zusätze, die Unklarheiten
vermeiden, sind ausdrücklich erlaubt.
Gerade bei einem Erbbaurecht mit einer
Laufzeit bis 2103 können im Laufe der
Jahre vieleÄnderungenauftreten.DieEin-
tragung des Betrags sorgt dafür, dass das
Grundbuch die Realität widerspiegelt,
und schafft Klarheit, insbesondere für
zukünftige Beteiligte.
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WAS IST ZU TUN?

Eigentümer eines mit einem Erbbaurecht
belasteten Grundstücks und Erbbaube-
rechtigte können bei Anpassungen des
Erbbauzinses die Eintragung der Ände-
rung im Grundbuch in Betracht ziehen.
Das ist insbesondere bei langfristigen Erb-
baurechten vorteilhaft, wenn absehbar ist,
dass die Beteiligten ihre Rechte vor Ende
der Laufzeit an Erben oder sonstige Dritte
übertragen werden. Das Grundbuch zeigt
dann auf einen Blick, wie hoch der Erb-
bauzins aktuell ist. Dies vermeidet spätere
Streitigkeiten und schafft Transparenz.

Die Befürchtung, das Grundbuch werde
dadurch überladen, ist zumindest dann
unbegründet, wenn die Wertsicherungs-
klausel Anpassungennur in größeren zeit-
lichen Abständen vorsieht. Darüber
hinaus empfiehlt es sich, die Wertsiche-
rungsklausel bereits bei Abschluss des
Erbbaurechtsvertrags als Inhalt der Real-
last im Grundbuch mit einzutragen,
sofern der Anpassungsmechanismus klar
und bestimmbar ist.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Ein Gerichtsverfahren ist
nicht auszusetzen, damit die Gemeinde eine
fehlende Zustimmung nach § 36a BauGB
gegebenenfalls nachholen kann, wenn klar
ist, dass das Vorhaben ihren planerischen
Vorstellungen widerspricht.

VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
6. November 2025, Az. 5 S 695/24

Keine Verfahrenspause, wenn eine
Zustimmung ohnehin ausbleibt
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DER FALL

Der Kläger begehrte einen Bauvorbe-
scheid für ein Mehrfamilienhaus. Die
Gemeinde hatte seinen Antrag bereits vor
Inkrafttreten der Neuregelungen des
Bauturbos abgelehnt. Zwischenzeitlich
hat sie zudem eine Veränderungssperre
erlassen und einen neuen Bebauungsplan
beschlossen. In dem Berufungsverfahren
vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg (VGH) stellte sich erstmals
die Frage, wie mit den neuen Abwei-
chungstatbeständen der §§ 31 Abs. 3,
246e BauGB und dem neu eingeführten
Zustimmungserfordernis, geregelt in § 36a
BauGB, umzugehen ist.
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DIE FOLGEN

Die Entscheidung gibt eine erste Orientie-
rung zur neuen Regelung in § 36a BauGB.
Der VGH stellt klar: Die Zustimmung der
Gemeinde ist eine gesetzlich vorgesehene
Voraussetzung für Befreiungen (§ 31
Abs. 3 BauGB) und Abweichungen (§ 246e
BauGB) und muss im Zeitpunkt der
gerichtlichen Entscheidung vorliegen. Im
Mittelpunkt stand im vorliegenden Fall
jedoch eine verfahrensrechtliche Frage.
Das Gericht hatte zu klären, ob das Ver-

fahren auszusetzen ist, damit die
Gemeinde über die Zustimmung noch
nachträglich entscheiden kann. Dies ver-
neint der VGH jedenfalls dann, wenn
bereits feststeht, dass das beantragte Vor-
haben den planerischen Vorstellungen
der Gemeinde widerspricht.
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WAS IST ZU TUN?

Für die Praxis bedeutet die Entscheidung
zunächst vor allem eines: In laufenden
Verfahren kann § 36a BauGB nicht durch
eine bloße Verfahrensaussetzung „nach-
geholt“ werden, wenn die kommunale
Planungslinie eindeutig feststeht. Die
VGH-Entscheidung sollte daher – als erste
Entscheidung zumBauturbo – nicht über-
interpretiert werden. Die planerischen
Festlegungen der Gemeinde waren
schließlich vor Inkrafttreten der Bau-
turbo-Regelungen getroffen worden.
Grundsätzliche Fragen zur Reichweite
und zur gerichtlichen Kontrolldichte der

Zustimmung nach § 36a BauGB beant-
wortet das Urteil naturgemäß noch nicht
abschließend. Für zukünftige Antragsver-
fahren gilt daher weiter: Die Gemeinden
müssen Vorhaben nicht genehmigen, die
ihren planerischen Vorstellungen nicht
entsprechen – die Gemeinden können
aber genehmigen, wenn sie wollen.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen

von Addleshaw Goddard
Quelle: Addleshaw Goddard

Baurecht. Nach Ablauf der Frist nach § 411
Abs. 4 ZPO ist das selbstständige
Beweisverfahren beendet. Ein Antrag auf
Anhörung des Sachverständigen kann
danach nicht mehr gestellt werden.

OLG Braunschweig, Beschluss vom
14. Oktober 2025, Az. 5 W 5/25

Das selbstständige Beweisverfahren
liefert keine Beweiswürdigung
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DER FALL

Der Antragsteller führte ein selbstständi-
ges Beweisverfahren und beantragte bei
Gericht, ein Sachverständigengutachten
zu seinen Beweisfragen einzuholen. Es
ging um Schäden an seiner denkmalge-
schütztenWindmühle. Das Gericht beauf-
tragte einen Sachverständigen, der ein
schriftliches Gutachten und zwei Ergän-
zungsgutachten erstellte. Der Antragstel-
ler kritisierte, der Gutachter habe den
maßgeblichen Prüfungsmaßstab ver-
kannt; das Gutachten sei methodisch

unzureichend und mangelhaft. Das
Gericht forderte die Parteien auf, etwaige
weitere Fragen an den Gutachter inner-
halb von vier Wochen zu stellen. Vom
Antragsteller kamen keine weiteren Fra-
gen. Der Antragsgegner beantragte, das
Gericht möge feststellen, dass das Beweis-
verfahren beendet ist und demAntragstel-
ler eine Frist zur Klageerhebung setzen.
Der Antragsteller forderte, einen Termin
anzuberaumen, in welchem der Sachver-
ständige sein Gutachten erläutern möge.
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DIE FOLGEN

Den Termin zur Erläuterung gab es nicht,
denn der Antragsteller hatte innerhalb der
vom Gericht gesetzten Frist keine weiteren
Fragen gestellt. Das selbstständige Beweis-
verfahrenwarbeendet. Einemverspäteten
Antrag auf mündliche Erläuterung des
Gutachtens sei nicht nachzugehen. Auch
sei dasGericht im selbstständigenBeweis-
verfahren nicht verpflichtet gewesen, von
Amts wegen ein neues Gutachten einzu-

holen. Zweck des selbstständigen Beweis-
verfahrens ist es, die Gerichte zu entlasten
und die Parteien unter Vermeidung eines
Rechtsstreits zu einer raschen und kosten-
günstigen Einigung zu bringen. Die Auf-
gabe des Gerichts in diesem Verfahren
beschränkt sich auf die Entgegennahme
und formelle Prüfung des Antrags, die
Ladung des Gegners und die Durchfüh-
rung der Beweisaufnahme.
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WAS IST ZU TUN?

Das Gericht prüft im selbstständigen
Beweisverfahren weder die Qualität des
Gutachtens noch, ob der Gutachter die
Beweisfragen hinreichend ausführlich,
erschöpfend oder umfassend beantwortet
hat. Maßstab ist lediglich, ob der Sachver-
ständige sich zu den Beweisfragen geäu-
ßert hat. Hier führte der Sachverständige
u.a. aus, dass infolge baulicher Verände-
rungen an der Windmühle eine der
Beweisfragen nicht abschließend beant-
wortet werden könne. Das ist die Beant-

wortung der Beweisfrage – mit einem
unergiebigen Ergebnis. Wer sich mit dem
Ergebnis des Gutachtens im selbststän-
digen Beweisverfahren nicht abfinden
möchte bzw. wenn durch das Gutachten
keine Basis für eine Einigung gegeben ist,
bedarf es gegebenenfalls der Würdigung
weiterer Beweismittel, z.B. Zeugen. Dann
ist in das Hauptsacheverfahren (Klagever-
fahren) einzutreten, um weitere Beweis-
quellen nutzen zu können.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Das Herunterhandeln des
Kaufpreises ist eine typische Maklerleistung,
die mit der Maklerprovision abgegolten ist.
Hieran ändert die Bezeichnung der
Provision als „Dienstleistungspauschale“
nichts.

KG, Urteil vom 10. November 2025,
Az. 10 U 147/22

Überhöhte Pauschale für
„Dienstleistung“ ist sittenwidrig
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DER FALL

Ein Makler bot im Internet ein Haus zum
Kauf an. Im Maklervertrag zwischen dem
Makler und dem Interessenten bezeich-
neten die Parteien diemit 98.000 Euro ver-
einbarte Maklerprovision als „Dienstleis-
tungspauschale“. Es wurden keine über
typische Maklerleistungen hinausgehen-
den Pflichten des Maklers vereinbart. Der
Kaufinteressent leistete dem Makler eine

Anzahlung von 10.000 Euro. Nachdemder
Makler Besichtigungen durchgeführt und
an den Kaufpreisverhandlungen mitge-
wirkt hatte, erwarb der Interessent das
Objekt zu einem Preis von knapp 300.000
Euro. Der Käufer verweigerte die Provi-
sionszahlung. Auf die Zahlungsklage des
Maklers erhob er Widerklage auf Rück-
zahlung der geleisteten Anzahlung.
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DIE FOLGEN

Die Klage des Maklers wurde abgewiesen,
die Widerklage auf Rückzahlung der
Anzahlung hatte Erfolg. Die getroffene
Vergütungsabrede verstößt gegen die
guten Sitten (§ 138 BGB), da zwischen der
Höhe der versprochenen Vergütung und
der dafür zu erbringenden Leistung ein
auffälliges Missverhältnis besteht und
eine verwerfliche Gesinnung des Maklers
hinzutrat. Das Gericht ging davon aus,
dass die Provision mehr als das Vierfache
der im Regelfall üblichen Provision
erreichte. Ein derartiges Missverhältnis
macht die Provisionsabrede sittenwidrig;
es lässt den Schluss auf eine verwerfliche
Gesinnung des Maklers zu. Diese Vermu-
tung konnte der Makler nicht widerlegen.

Sein Argument, die Vergütung sei gerecht-
fertigt, weil sie sich auch auf weitere
Leistungenwie das „Herunterhandeln des
Kaufpreises“ sowie „Aufwendungen bei
der Besichtigung des Objekts“ bezogen
habe, blieb erfolglos. Hierbei handelt es
sich um typische Maklerleistungen, die
bereits mit der Maklerprovision abgegol-
ten sind und keine zusätzliche Vergütung
rechtfertigen. Auch der Einwand, bei
schwer zu vermittelnden Immobilien
werde eine Provision gezahlt, die deutlich
über dem Durchschnittssatz liege, greift
bei einer Käuferprovision nicht, da dies
allenfalls eine höhere Verkäuferprovision
rechtfertigen könnte, nicht aber eine
höhere Käuferprovision.
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WAS IST ZU TUN?

Beim Abschluss eines Maklervertrags ist
darauf zu achten, dass die Provision im
Rahmen der üblichen Höhe vereinbart
wird und dass sie die übliche Provision
keinesfalls um 100% übersteigt. Im Falle
der Sittenwidrigkeit entfällt der gesamte
Provisionsanspruch, nicht nur der über-
höhte Anteil. Eine zusätzliche Vergütung

für einzelne Leistungen ist nur dann
gerechtfertigt, wenn sie über das hinaus-
geht, was typische Maklerleistungen sind.
Werden solche vereinbart, müssen diese
weiteren Leistungen im Vertrag deutlich
beschriebenwerden. Außerdem ist die Ver-
gütung hierfür transparent auszuweisen.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

ANZEIGE


